
 

 

 Entschließung der 45. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in 

Deutschland am 07.11.2023 in Bonn 

 

Moderne Transparenzgesetze bundesweit – für eine lebendige Demokratie! 

 

Die Informationsfreiheitsgesetze sind ein wichtiges Instrument, um die Akzeptanz der 

Demokratie zu befördern. Sie ermöglichen durch einen allgemeinen und 

voraussetzungslosen Zugang zu Informationen Beteiligung und Kontrolle.  

Betrachtet man die existierenden Regelungen über den Zugang zu amtlichen Informationen, 

so gibt es in Deutschland derzeit eine „Drei-Klassen-Gesellschaft“:  

In einigen Bundesländern gibt es Transparenzgesetze mit proaktiven 

Veröffentlichungspflichten auf staatlichen Transparenzplattformen. In einigen Ländern und im 

Bund gibt es Informationsfreiheitsgesetze, die den Informationszugang nur auf Antrag 

gewähren. In Bayern und Niedersachsen gibt es nach wie vor kein voraussetzungsloses 

Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen.  

Moderne Transparenzgesetze zeichnen sich im Kern dadurch aus, dass sie die proaktive 

Informationsbereitstellung in Transparenzportalen durch öffentliche Stellen der Bundes-, 

Landes sowie der kommunalen Ebene gewährleisten. 

Darüber hinaus sollten bei der Ausgestaltung moderner Transparenzgesetze weitere wichtige 

Gesichtspunkte einbezogen werden: 

 die Zusammenlegung von IFG und UIG, 

 den Verzicht auf Bereichsausnahmen,  

 die Möglichkeit einer niedrigschwelligen Antragstellung,  

 die Pflicht zur Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an der Bekanntgabe von 

Informationen bei bestehenden Geheimhaltungsinteressen und 

 Reduzierung und Harmonisierung der Ausschlussgründe  

 

Die IFK fordert die Bundes- und Landesgesetzgeber dazu auf, mit modernen 

Transparenzgesetzen das Recht auf Informationszugang deutschlandweit auf ein einheitlich 

hohes Niveau zu bringen und die Informationsfreiheits- und Transparenzbeauftragten des 

Bundes und der Länder mit den erforderlichen Kompetenzen auszustatten. 


